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Betrifft: Entwurf eines Bundesgesetzes über den Schutz der 
Gesundheit des Menschen und der Umwelt vor 
schädlichen Einwirkungen durch Anlagen (Umwelt­
schutzgesetz)' ; Stellungnahme 

Mit Beziehung auf das Schreiben des Bundesministers für 

Umwelt, Jugend und Familie vom 9. Oktober 1987, 

Zl. 1-32.191/28-3/87, legt das österreichische Bundes­

institut für Gesundheitswesen anbei 25 Ausfertigungen seiner 

Stellungnahme zum Entwurf eines Bundesgesetzes über den 

Schutz der Gesundheit des Menschen und der Umwelt vor 

schädlichen Einwirkungen durch Anlagen (Umweltschutzgesetz) 

vor. 

25 Beilagen 
Dr. Erich Schäfer 
(Geschäftsführer) 

A-lOlO Wien' Stubenring 6, Tel. (022 2) 5296 61 - 0 Serie 
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Österreichisches BlUldesinstitut für GeslUldheitswesen 
� !� 

STELLUNGNAHME 

Wien , 11 . Dez . 198 7 

Z l . :  6999- 8 0 /8 7  

ZUM ENTWURF EINES BUNDESGESETZES UBER DEN SCHUTZ DES MENSCHEN 

UND DER UMWELT VOR SCHÄDLICHEN EINWIRKUNGEN DURCH ANLAGEN 

(UMWELTSCHUTZGESETZ ) 

1 .  ALLGEMEINES 

Wie sich aus dem Allgemeinen Teil der Erläuterungen zum vorliegen­

den Gesetzentwurf ergibt , werden mit dem gegenständlichen legi sti­

s chen Vorhaben vor allem zwei Zielsetzungen verfolgt: 

Das derzeit zers plitterte Anlagenrecht soll in einer einzigen 

Rechtsvorschrift vereinheitlicht zusammengefaßt werden . Da rüberhi ­

naus soll das künftige Umweltschutzgesetz im Sinne des Vorsorge­

prinzips gesta ltet we rden , das " an die Seite des bisher geübten 

Nachba rschutzes tritt " ( Erläuterungen S .  2 ) . 

In der Tat ist das geltende Anlagenrecht stark zersplittert . 

Mangel s  eines eigenständigen verfassungs rechtl ichen Regelungsge­

si chtspunktes für die Belange der Luftreinhaltung , des Immissions­

s chut zes bzw. für Umweltbelange ganz allgemein sind die entspre­

chenden Aufgaben im Rahmen der durch das Bundes -Verfas sungsgesetz 

abgesteckten Aufgaben als Annexmaterie wahrzunehmen . 

Die anlagenbezogenen Regelungszuständigkeiten s ind mehrheitlich 

beim Bund zu orten . Als relevante Bundesgesetze kommen für die 

Genehmigung/Bewilligung einer Anlage insbesondere folgende Ma­

teriengesetze in Frage :  

( 1) Gewerbeordnung 197 3 ,  BGBI 5 0 /1974 

( 2 ) Dampfkessel-Emiss ionsgesetz , BGBI 5 5 9/198 0 

( 3 ) Berggesetz 197 5 , BGBI 25 9/1975 

( 4 )  Forstgesetz 197 5 , BGBI 4 4 0 /197 5 

( 5 )  Sonderabfa llgesetz ,  BGBI 18 6/198 3 

A-IOlO Wien' Stubenring 6, Tcl. (022 2) 515 61 - 0 Scrie 
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( 6 )  Altölgesetz 1 98 6 , BGBI 3 7 3 /1 98 6  

( 7 )  Elektriz itätswirtschaftsgesetz , BGBI 26 0 /1 97 5  

( 8 )  Luftfahrtgesetz ,  BGBI 25 3 /1 95 7  

( 9) Eisenbahngesetz , BGBI 60 /1 95 7 

( 1 0 )  ROhrleitungsgesetz , BGBI 4 1 1 /1 97 5  

( 1 1 )  Strahlenschutzgesetz , BGBI 227 /1 96 9 

( 1 2 )  Arbeitnehmerschutzgesetz ,  BGBI 23 4 /1 97 2  

( 1 3 )  Wasserrechtsgesetz 1 95 9, BGBI 21 5 /1 95 9  

Im Landesbereich ergeben s ich Genehmigungspf l ichten für die Er­

richtung und/oder den Betrieb einer Anlage insbesondere aus dem 

Baurecht sowie den Luftreinhaltegesetzen und dem Ölfeuerungs­

recht . 

Im Anlagenrecht gilt das Kumulationsprinzip ,  demzufolge der Kon­

senswerber grundsätzlich alle im j eweil igen Einzelfall erforder­

l ichen Genehrnigungen/Bewil ligungen zu erwirken hat. Dies wird 

fal lweise durch Konzentrationsregelungen in der Form gemildert , 

daß ein Materiengesetz zugunsten eines anderen zurücktritt , wo­

bei die materiellen Regelungen der zurücktretenden Rechtsvor­

schrift im abzuführenden Genehmigungsverfahren mit zu berück ­

s ichtigen s ind ( z . B. § 6 ( 2 ) DKEG , § 5 0  ( 2 ) ForstG ) . Dessenunge­

achtet ist im Regelfall eine Mehrzahl von Verwaltungsverfahren 

abzuführen , was aus der Sicht aller Beteil igten , insbesondere 

auch aus verwaltungsökonomischen Überlegungen , nicht s innvol l  

erscheint . 

Die derzeitige Rechtslage ist überdies aufgrund der unters chiedli­

chen inhaltl ichen Qual ität der anlagenbezogenen Rechtsvorschriften 

unbef riedigend . Die Materiengesetze berücksichtigen das Vorsorge­

prin z ip in höchst unterschiedl ichem Ausmaß , kennen keinen ein­

heitlichen Nachbarbegriff und sehen behördliche Kontroll- und 

Eingriff smögl ichkeiten höchst unters chiedlicher Reichweite vor . 

Schl ießlich s ind im Bereich des Immiss ions schutzes , insbesondere 

der Luftreinhaltung , sowohl der Bund- als auch die Länder rege­

lungsbefugt . 

;;;-�', � ÖSTERREICHISCHES BUNDESINSTiTUl FUR GE:SUNDHEiTSWESEN 
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Dies vers chärft die Gefahr uneinheitl icher Regelungen und erhöht 

das Bedürfnis nach Koordination . 

Die Beendigung der bestehenden Regelungs zerspl itterung ist dring­

l ich . Dabei ist es aus vielen Gründen zumindest derzeit nicht tun­

l ieh , alle der Emis s ionsbegrenzung und dem Immiss ions schutz die­

nenden Regelungen s chlechthin in einem großen Gesetzeswerk zusam­

menzufas sen . Dies könnte allenfalls nach Abschluß einer Rechts ­

entwicklung geschehen , an deren Beginn wir erst s tehen . 

Sinnvol lerweise erscheint eine zusammenfassende Regelung des 

Schutzes vor Immis s ionen , die von stationären Anlagen aus gehen , 

worunter die Regelung der luftverunreinigenden Stof fe , des Lärms , 

der Ers chütterungen und der nichtionis ierenden Strahlen fallen ,  

geboten. Die Sinnhaftigkeit der Einbez iehung von Gewäs ser- und 

Bodenverunreinigungen in den Einwirkungsbegrif f des vorliegenden 

Gesetzentwurfs muß aus kompetenzrechtlichen und regelungstechni­

schen Gründen bezweifelt werden . 

Bei Schaf fung einer so abgegrenzten Immissionsschutzregelung wür­

den somit folgende Rechtsvors chriften obsolet werden: Betriebsan­

lagenrecht der Gewerbeordnung 1 97 3 , Dampfkessel-Emis s ions gesetz , 

die einschlä gigen Bestimmungen des Forstgesetzes 1 97 5  sowie des 

Berggesetzes 1 97 5  sowie letztlich die Luftreinhaltungs - und Öl­

feuerungsvorschriften der Länder . Die Rechts grundlagen der somit 

aus geklammerten Anlagen ( z . B .  Eisenbahnanlagen , Flugplätze , An­

lagen zur Leitung elektrischer Energie uSf . ) sollten dem Re ge­

lungs standard des künftigen Immis s ions schutz gesetzes angepaßt 

werden . Da zu bedarf es entsprechender Novellierungen der ein­

schlä gigen Materiengesetze . 

Wie bereits erwähnt , ist die skiz z ierte Zusammenfas sung und Neu­

regelung des zersplitterten Normenbestandes auf Grundlage des 

geltenden Verfas sungsrechts nicht möglich . Dies haben auch unsere 

gleichfalls föderalistisch strukturierten Nachbarstaaten Schweiz 

/F� .. � OSTERREICHISCHFS BUNDESINST I 1UT r-UR CiESUNDHEITSWESU, 
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und Bundesrepubl ik Deutschland früh erkannt und dem Bund durch 

Verfassungsänderungen weitreichende Regelungs zuständigkeiten im 

Umweltbere ich eingeräumt . Der am 6 . 6 . 1 97 1  in die Schweizer Bundes ­

verfassung auf genommene Art 2 4  septies lautet: " Der Bund erläßt 

Vorschriften über den Schutz des Menschen und seiner natürl ichen 

Umwelt gegen schädliche oder lästige Einwirkungen . Er bekämpft 

insbesondere die Luftverunreinigung und den Lärm . " 

Durch das 3 0 . Gesetz zur Änderung des bundesdeutschen Grundgeset­

zes vorn 1 2 . 4 . 1 97 2  wurde dem Bund die konkurrierende Gesetz gebungs ­

kompetenz für d ie Luftreinhaltung , d ie Lärrnbekämpfung und d ie Ab­

fal lbeseitigung eingeräumt . 

Auch in Österreich wird bereits seit Jahren eine entsprechende 

Änderung des Bundes -Verfassungs gesetzes anges trebt . Die diesbezüg­

l ichen Anstrengungen verdichteten s ich im Jahr 1 97 9  zu einern par­

lamentaris chen Initiativantrag (Antrag der Abgeordneten Dr . Kurt 

Steyrer , Sekanina und Genossen ,  betref fend ein Bundesverfas sungs­

gesetz , mit dem das Bundes -Verfassungsgesetz vorn . . .  in der Fas ­

sung von 1 92 9  geändert wird , 4 6 5 7  BlgNR XIV GP ) .  Gemäß Art I Z .  1 

dieses Initiativantrags sollte Art 10 ( 1 )  Z .  1 2  B-VG h inzugefügt 

werden: " Luftreinhaltung ; Lärrnbekämpfung , soweit diese nicht 

eine Angelegenheit der örtlichen Sicherheitspolizei ist ;  . . .  " Der 

Vollständigkeit halber sei angemerkt , daß weiters eine Sonderab­

fallkompetenz des Bundes in Art 10 vorgesehen war und d ie sonstige 

Abfallbeseitigung ( Hausmüll )  dem Art 1 2  B-VG eingegl iedert werden 

sollte . 

In den Erläuternden Bemerkungen zu diesem Initiativantrag wird 

die Tatsache beklagt , daß die Gebietskörperschaften nur Teilaspek­

te des Umweltschutzes mosaikartig zu regeln vermögen . Unter Hin­

weis auf die damals bereits erfolgten verfassungsänderungen in der 

Schweiz und der Bundesrepublik Deutschland wird die Kompetenzbün­

delung im Bereich des Bundes gefordert , um darauf aufbauend eine 

am letzten Stand der Technik orientierte Emiss ionsbe grenzung 

sowie eine Immis s ionsbegrenzung nach den Erfordernis sen der zu 

s chützenden Güter zu erreichen . Gleiches sol lte auch für die Lärm-
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bekämpfung gelten , wovon allerdings die Lärmbekämpfung im Rahmen 

der örtlichen Sicherheitspoli zei , die erst 1 9 7 4 zu einer Aufgabe 

der Länder bzw . des eigenen Wirkungsbereichs der Gemeinden gewor­

den war , ausgenommen bleiben sollte . 

Damit wurde bereits 1 9 7 9  die moderne Doppelstrategie des Umwelt­

schutzes für die Belange der Luftreinhaltung und der Lärmbekämp­

fung urgiert . Der Initiativantrag führte al lerdings nicht zur Er­

lassung eines entsprechenden Bundesverfassungsgesetzes . 

Im Jahr 1 9 8 3  wurde durch ein Bundesverfas sungsgesetz 

( BGBI 1 7 5 /1 9 8 3 ) dem Bund die Kompetenz für " Maßnahmen zur Abwehr 

gefährlicher Belastungen der Umwelt , die durch Überschreitung 

von Immissionsgrenzwerten entstehen " eingeräumt . Ein a l l fäl liges 

Bundesgesetz darf al lerdings erst dann erlassen werden , wenn 

zwi schen Bund und Ländern eine einvernehmliche Festlegung von 

Immi ssionsgrenzwerten durch Gliedstaatsvertrag gemäß Art 1 5a B-VG 

erfolgt . Wie sich aus den Materialien zu diesem Bundesverfas sungs­

gesetz ergibt ( AB 1 4 5 0  BlgNR xv. GP ) ,  war damit keinesfalls eine 

umfassende Luftreinhaltungskompetenz des Bundes intendiert . Viel­

mehr soll die neugeschaf fene Bundeskompetenz konkret drohenden 

bzw . bereits eingetretenen gefährlichen Belastungen der Umwelt 

entgegenwirken . Im Bereich des prophylaktischen Umweltschutzes 

soll es bei der bisherigen Rechts lage bleiben . Damit wurde nur 

ein kleiner Tei l  der Luftreinhaltungs- bzw . Umweltagenden in den 

Bundesbereich überstellt : im wesentlichen handelt es s ich um die 

Regelung des Smog- bzw . Umweltalarms . 

Die Notwendigkeit einer Einigung betreffend die kompetenzaus lösen­

den Grenzwerte führte zu langwierigen Verhandlungen , die erst 1 9 8 7  

abgeschlos sen werden konnten und zur Erlassung des Smogalarmgeset­

zes des Bundes führten . 

Ein neuer Anlauf liegt nun in Gestalt des Arbeitsübereinkommens 

über die Bildung einer gemeinsamen Bundesregierung für die Dauer 

der XVI I . Gesetzgebungsperiode des Nationalrates vor ( Koa litions­

abkommen vom 1 6 . Jänner 1 9 8 7 ) . Darin wird eine umfassende Zustän-

�) ÖSTERRE I CHISO,E S  BUNDESINSTITUT FUR GESUNDHEITSWESEN 
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digkeit des Bundes zur Luftreinhaltung angestrebt ( S .  2 der Bei la­

ge 1 8  des Arbeitsübereinkommens ) .  Bedauerlicherweise wurde die 

Notwendigkeit der Schaffung einer Bundeskompetenz für die sonsti­

gen Belange des Immissionsschutzes , insbesondere die Lärmbekämp­

fung , nicht erkannt . 

Der derzeit im Stadium der Begutachtung befindliche Entwurf des 

Bundeskanz leramtes betreffend ein Bundesverfas sungsgesetz , mit 

dem das Bundes-Verfas sungsgesetz in der Fassung von 1 9 2 9  geändert 

wird ( Bundeskanzleramt , GZ 6 0 0 . S7 3 /6 2 -V/l/8 7 ) ,  unterstellt zwar in 

Übereinstimmung mit dem Arbeitsübereinkommen die Belange der Luft­

reinhaltung der Bundeskompetenz ( Neufassung von Art 1 0  ( 1 )  Z .  1 2  

B-VG ) , beläßt e s  aber bei der derzeitigen Kompetenzrechts lage im 

Bereich des Lärmschutzes . 

Ein vor kurzem eingebrachter Initiativantrag betreffend ein Bun­

desverfassungsgesetz ,  mit dem das Bundes-Verfassungsgesetz in der 

Fas sung von 1 9 2 9  geändert wird (Antrag der Abgeordneten Keppel ­

mül ler , Graenitz , Weinberger und Genos sen , 1 9 7 6  BlgNR XVI I . GP ) 

- er dient als Grundlage des gleichzeitig eingebrachten Initiativ­

antrags betreffend ein Bundesgesetz betreffend den anlagenbezoge­

nen Umweltschutz ( 1 9 7 7  der BlgNR XVI I . GP ) - zielt auf die Un­

terstel lung der Luftreinhaltung in den Regelungsbereich des Bundes 

( Art 1 0  ( 1 )  Z .  1 2 ) . Der Lärms chutz soll ebenfall s  der Regelungszu­

ständigkeit des Bundes unterstellt werden , a llerdings " mit Aus ­

nahme der Angelegenheiten der örtlichen Sicherheitspolizei und des 

Baulärms , s oweit es s ich nicht um Bauten im Zusammenhang mit Kom­

petenzmaterien des Art 1 0  handelt " .  

Der vorl iegende Entwurf betref fend ein Umweltschutzgesetz läßt die 

Frage nach seinen verfassungsrechtlichen Grundlagen of fen . Er ver­

wei st lediglich auf die im Koalitionsabkommen vorgesehene Luft­

reinhaltungskompetenz des Bundes wie folgt : " Der vorliegende Ent­

wurf geht von der Schaffung einer derartigen Bundeskompetenz aus , 

die derzeit vorbereitet wird . " ( Al lgemeiner Tei l  der Erläuterun­

gen , S .  1 ) . Der Verweis auf die künftige Luftreinhaltungskompe-

(e;� ÖSTERREICH ISCHES BUNDESINSTITUl FUR GESUNDHE iTSWE.SEN '(1� 
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tenz i s t  unzureichend , da sich damit nur ein Tei l  der Bestimmun­

gen des Entwurfs abstützen läßt . Die Erfassung al ler über die 

Luftschadstoffe hinausgehenden Immissionen , insbesondere des 

Lärms , die der Entwurf verfolgt , wäre damit verfassungsrechtl ich 

nicht abgestützt . Hinsichtlich der über den Luf tschadstoffbereich 

hinaus gehenden Immiss ionen würde es somit bei der derzeitigen Re­

gelungszersplitterung bleiben . Insbesondere könnte das Betriebs­

anlagenrecht der Gewerbeordnung 1 9 7 3 ,  das auch Lärm und andere 

Immis sionen berücksichtigt , nicht ersetzt werden . Eine umfassende , 

d . h .  auch immis sionsbezogene Regelung , insbesondere hinsichtlich 

des Lärms wäre nicht zuläs sig . Es bliebe diesbezüglich bei der 

derzeitigen unzureichenden Regelungskompetenz des Bundes , die im 

wesentlichen emi ssionsseitiger Natur ist ( im Bereich des Lärms mit 

der gewichtigen Ausnahme des Baulärms ) .  

Die Autoren des gegenständlichen Entwurf s haben sich bedauerl i ­

cherweise mit des sen kompetenzrechtl i cher Fundierung nicht aus ­

einandergesetzt . Sie ist j edoch mit der Beurteilung des Regelungs­

inhalts untrennbar verbunden . 

Neben der Zusammenfas sung des derzeit zersplitterten Normenmateri ­

als soll der Entwurf weiters dem Vorsorgeprinzip zum Durchbruch 

verhelfen . 

Das Vorsorgeprinzip kommt im Immissionsschutz vor al lem durch die 

Emis sionsbegrenzung nach dem Stand der Technik als Genehmigungs ­

voraussetzung und i n  der sogenannten Vorsorge-Sanierung von Alt­

anlagen zum Ausdruck : 

Die Emi s sionen al ler Schadstoff quellen s ind soweit zu reduzie­

ren , als dies nach dem Stand der Technik möglich ist . Diese 

Emis s ionsbegrenzung hat sich nicht nur auf neu zu genehmigende 

Anlagen , sondern auch auf bereits bestehende ( Altanlagen ) zu er­

strecken . Diese sind binnen angemessener Fristen an den für ver­

gleichbare Neuanlagen geltenden Stand der Technik heranzuführen 

( Vorsorgesanierung " ) .  

Sinnvollerweise ist der Stand der Technik zu einem Tei l  auf der 

Ebene des Verordnungsgebers zu konkretis ieren . 

ÖSTERREICHISCf-fES 8UNDESH�ST !TUf FUH CiFSUNDHI':ITSWESE'N 
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Nach der im Immissionsschutz zu verfolgenden Doppelstrategie 

ist das Vorsorgeprinzip durch das Schutzprinzip zu ergänzen : 

Reicht die Emissionsbegrenzung nach dem Stand der Technik im 

Einzel fall nicht aus , um den Schutz berücksichtigungswürdiger 

Interes sen ( Hintanhaltung von Gefährdungen des Lebens und der 

Gesundheit von Menschen , Vermeidung unzumutbarer Belästigungen 

derselben , Schutz der Umwelt , des Eigentums us f . ) zu gewährlei­

sten , s o  sind zusät zliche Maßnahmen zu ergreifen . Dieser Immis ­

s ionsbezug i s t  der emissionsseitigen Anknüpfung somit nachgeord­

net . 

Das Vorsorgeprinzip ist im Luftreinhaltungsrecht des Bundes erst 

tei lweise verwirklicht . Al s beispielgebend i st das Dampfkessel­

Emi s s ionsgeset z anzusehen . Gemäß § 2 ( 1 )  lit . a ,  b DKEG s ind 

Dampfkes selanlagen derart zu errichten , aus zurüsten und zu betrei­

ben , daß die nach dem Stand der Technik vermeidbaren Emi s sionen 

unterbleiben und nicht vermeidbare Emissionen nach dem Stand der 

Technik rasch und wirksam so vertei lt werden , daß die Immi s sions ­

belas tung der zu schüt zenden Güter möglichst gering ist . Auch 

kennt das DKEG eine Sanierungspf licht für Altanlagen , die aller­

dings im Regelfall beim zweifachen Emis sionsniveau einer ver­

gleichbaren Neuanlage endet ( vgl . § 1 1  ( 5 ) , ( 6 )  DKEG ) . Der Stand 

der Technik wird überwiegend durch Verordnung konkretisiert . Der­

zeit steht die 2 .  Durchführungsverordnung , BGBI 2 0 9 /1 9 8 4 , in Gel­

tung . 

Weitere Beispiele sind das Altölgesetz 1 9 8 6 , BGBI 1 3 8 /1 9 7 9  sowie 

die da zugehörige Altölverordnung , BGBI 3 8 3 /1 9 8 7 . Diese Regelungen 

sind j edoch nur für einen Tei laspekt der Luftreinhaltung , nämlich 

die Energiegewinnung aus Altölen ( Altölverbrennung ) von Bedeutung . 

Auch das Kraftfahrrecht wird zunehmend im Sinne des Vorsorgeprin­

z ips gestaltet . Durch die Übernahme der US-Abgasvorschriften im 

wesentlichen für Personenkraftwagen durch die 1 8 . Novelle zur 

Kraftfahrgeset z-Durchführungsverordnung 1 9 6 7 , BGBI 3 9 5 /1 9 8 5 , wurde 

der Stand der Abgasminderungstechnik für deren Erstzulas sung vor-

(k� OSTERREICHJSCHES BUNDESINSTiTUr FÜR GESUNDHEITSWESEN 
� 
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ges chrieben . Bereits zum Verkehr zugelas sene Personenkraftwagen 

sind davon a l lerdings nicht erfaßt . Die Abgasgrenzwerte für Zwei­

räder und Nut zfahrzeuge bis zu 3 . 5 0 0  kg Höchstgewicht entsprechen 

dagegen nicht dem Stand der Abgasminderungstechnik , für schwere 

Nutz fahrzeuge (über 3 . 5 0 0  kg Höchstgewicht ) besteht eine f reiwi l­

lige Vereinbarung . 

Dagegen fehlt es nach wie vor an einer Verankerung des Vorsorge­

prinz ips in der Gewerbeordnung 1 9 7 3 , die das bedeutsamste anlagen­

bezogene Regelungswerk des Bundes darstellt . Dieses Regelungsdefi­

zit ist die gravierendste Schwäche des geltenden Luftreinhaltungs ­

rechts des Bundes . Das Betriebsanlagenrecht der GewO (§§ 7 4  f ) 

knüpft noch immer aus s chließlich an die Bedürfnisse der zu schüt­

zenden Güter an . Dieser aus schließliche Immissionsbezug ist un­

zeitgemäß und verhindert eine dem Stand der Technik entsprechende 

Aus legung von Neuanlagen und eine Sanierung bereits bestehender 

Anlagen . Eine effiziente Altanlagensanierung ist auf Grundlage der 

GewO ni cht möglich , da der Stand der Technik weder ein Genehmi­

gungskriterium für Neuanlagen , noch ein verbindlicher Maßstab für 

die Sanierung des gegebenen Anlagenbestandes ( "Vorsorgesanierung" ) 

ist . Auch sind keine Sanierungsfri s �en festgelegt . 

Verunglückt sind weiters die anlagenbezogenen Regelungen des 

Forstgesetzes 1 9 7 5 , BGBI 4 4 0 /1 9 7 5  (§§ 4 7 -5 7 ForstG ) . Sie s ind das 

klas s i s che Bei spiel einer ausschließlich immis sionsbezogenen Legi­

stik . Das ForstG eignet sich für diese Art anlagenbezogener Nor­

mierung auch nicht . Die angesprochenen unzureichenden Bestimmungen 

s ind ein regelungstechnischer Irrweg und überdies verfassungs­

rechtlich bedenklich . 

Ebenfalls nicht im Sinne des Vorsorgeprinzips sind die Regelungen 

des Berggesetzes 1 9 7 5  gestaltet . Schließlich sind Luftreinhaltungs ­

regelungen der Länder ebenfalls unzureichend , da sie zumeist keine 

Emis sionsgrenzwerte , sondern lediglich Emissionsbegrenzungen nach 

Bacharach bzw . Ringelmann vorsehen . 
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Hervorzuheben ist das Fehlen einer Regelung über die Prüfung der 

Umweltverträglichkeit umweltrelevanter Pro j ekte ( Umweltverträglich­

keitsprüfung ) .  Eine ganzheitliche , frühe Prüfung umweltrelevanter 

Pro j ekte mit erheblichen Umweltauswirkungen , die als abgesondertes 

Ermittlungsverfahren in die sektoralen Verfahren eingebaut werden 

s ol lte , würde einen wesentlichen Fortschritt auch im Bereich der 

Luftreinhaltung bedeuten . Wesentlich wäre eine qualifi zierte Be­

teiligung der Öffentlichkeit und eine Absicherung der Ergebnisse 

der Umweltverträglichkeitsprüfung im Instanzenzug durch entspre­

chende verfahrens rechtliche Gestaltungen . 

Wie zu zeigen sein wird , verwirklicht der vorliegende Entwurf das 

Vorsorgeprinzip nur in eingeschränktem Ausmaß. Insbesondere wird 

die Emi ssionsbegrenzung bei Neuanlagen nicht an den Stand der 

Technik gebunden sein. tlberdies fehlt es an der Dynami sierung der 

Altanlagensanierung. Unbefriedigend ist weiters die Zuständig­

keitsverteilung hins ichtlich der dem Bund zukommenden Luftrein­

haltungsbelange . Die derzeitige Regelungs zersplitterung setzt 

sich in einer Voll zugszersplitterung fort . Der Voll zug der we­

sentlichen Luftreinhaltungsnormen obliegt dem Bundesmini sterium 

für wirtschaftliche Angelegenheiten , ( GewO , DKEG , AltölG ) gefolgt 

vom Bundesministerium für öffentliche Wirtschaft und Verkehr 

( KFG , BStG ) und dem Bundesministerium für Landwirtschaft ( ForstG , 

BergG ) . Das Bundesministerium für Umwelt , Jugend und Familie ist 

dagegen im Vol lzug höchst " unterdotiert " ,  da ihm nur punktuelle 

Mitkompetenzen im Bereich der Verordnungsgebung zukommen . Durch 

die Trennung des vormaligen Bundesministeriums für Gesundheit und 

Umweltschutz ( Novelle zum Bundesministeriengesetz , BGBI 7 8 /1 9 8 7 ) 

sind dem verbliebenen Bundesministerium für Umwelt , Jugend und 

Fami lie weitere Kompetenzen an das Bundeskanzleramt in des sen 

Eigenschaft a l s  für die Gesundheitsverwaltung zuständiges Ressort 

verlorengegangen . Unabhängig von neuen Bundeskompetenzen , etwa im 

Bereich der Luftreinhaltung , steht der Vol l zugsbereich des BMUJF 

zur Diskus sion . Völ lig inakzeptabel ist es j edenfalls , wenn der 

gegenständl iche Entwurf weiterhin dem Bundesminister für wirt­

s chaftliche Angelegenheiten die umfassende subsidi äre vOl l zugs zu-
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ständigkeit einräumt (§ 3 0  ( 4 )  Entwurf : " Im übrigen ist mit der 

Voll z iehung dieses Bundesgesetzes der Bundesminister für wirt­

schaftliche Angelegenheiten betraut . " ) .  Es ist mit Nachdruck zu 

fordern , daß diese dem Bundesministerium für Umwelt , Jugend und 

Fami lie zukommt , um endlich zu einer " Waffengleichheit "  im Bun­

des -Umweltvoll zug zu gelangen . Insgesamt betrachtet , muß der Ent­

wurf als eine deutlich verpaßte Chance angesehen werden , auf 

dem Boden einer Luftreinhaltungs- und Immissionsschutzkompetenz 

des Bundes eine dem Vorsorgeprinzip entsprechende Regelung zu 

schaffen . Die Bestimmungen s ind unzureichend und überdies sehr 

verkürzt gestaltet . Ebenfalls zu bemängeln s ind die höchst un­

zureichenden Erläuterungen . 

2 .  ZU DEN BESTI MMUNGEN IM EINZELNEN 

Zu § 1 -

Da Zielbestimmungen zumeist sehr allgemein formuliert s ind , ist 

deren normativer Gehalt schwer zu bestimmen . In diesem Licht ist 

auch die Zielbestimmung des Entwurfs zu sehen , die als Beurtei­

lungsmaßstab für den Gesetzesvoll zug wenig geeignet ist . 

Im übrigen wäre die vorliegende weitgespannte Zieldef inition in 

zweifacher Hinsicht zu verbessern . Einerseits erscheint es zweck­

mäßig , neben den Menschen , Tieren und Pflanzen auch den Boden 

expl i z it als Schutzgut anzuführen ( vgl . auch Art 1 des Schwei zer 

Umweltschutzgesetzes ) . Andererseits ist unklar , was unter den 

" Lebensgrundlagen der natürlichen Umwelt " zu verstehen ist . Der 

Zusat z " und deren Lebensgrundlagen " stellt eine verwirrende Über­

bestimmung dar und sol lte entfallen . Denn mit " natürlicher Umwelt " 

wird ohnehin die Lebensgrundlage von Mensch , Tier und Pflanze an­

gesprochen und die natürliche Umwelt , worunter wohl die Ökosysteme 

losgelöst vorn Eigentumsbegrif f  zu verstehen sind , trägt ihre " Le­

bensgrundlage " in s ich! 

ÖSTERREICHISCHES BUNDESINSTITUT F U R  GESUNDHEITSWESEN 

1/SN-73/ME XVII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original) 13 von 43

www.parlament.gv.at



- 1 2  -

Zu § 2 -

In der Abgrenzung des sachlichen Geltungsbereichs in § 2 ( 1 ) wird 

ein fundamentaler Irrtum der Autoren des Entwurfs deutlich . Sieht 

man von der in § 2 3  vorgesehenen Verordnungsermächtigung betref­

fend das Verbot oder die Einschränkung des Verbrennens bestimmter 

Stoffe im Freien ab , so soll der vorliegende Entwurf nur anlagen­

bezogene Regelungen umfas sen . Damit würde das Gesetz seinen Namen 

als " Umweltschutzgesetz " nicht verdienen . Denn eine moderne Rege­

lung muß neben emiss ionsbegrenzenden auch immissions seitige Be­

stimmungen umfassen . Immissionsseitige Vorschri ften sind aber per 

definitionem einzelnen Emittenten oder Emittentengruppen nicht zu­

rechenbar . Ein " anlagenbezogener " Immissionss chutz s cheitert an 

der Realität und wäre unvollziehbar . Sinn und Zweck der Scha f fung 

der neuen Bundeskompetenz für die Belange der Luftreinhaltung und 

- damit untrennbar verbunden - des sonstigen Immissionss chut zes 

ist es , neben der Arrogierung der wenigen , dem Bund nicht zuste­

henden emiss ionsseitigen Regelungskompetenzen eine Immi ssions­

schutzkompetenz des Bundes zu schaf fen . Die derzeit , etwa auf 

Grundlage des Forstgesetzes 1 9 7 5  oder im Bereich der Länder auf 

Grundlage der j eweiligen Luftreinhaltungsvorschriften in Geltung 

stehenden Immi s s ionsgrenzwerte dienen zwar der Dokumentation 

einer bestimmten Luftgüte , darauf gegründete behördliche Maßnahmen 

sind j edoch kaum vol l z iehbar , weil s ie auf einer fiktiven Aufspal­

tung der Immis sionskonzentration und der Zurechnung von Immissi­

onsantei len zu bestimmten Emittentengruppen beruhen . 

Wenn der BMUJF gemäß § 5 ( 2 ) , ( 3 )  zur Erlassung von Immi s s ions ­

grenzwerten verpflichtet ist , so müssen diese Grenzwerte bzw . die 

tats ächliche Immissionskonzentration als Einheit gesehen werden , 

auf die Sanierungsmaßnahmen bezüglich aller Emittentengruppen b zw .  

zugunsten a l ler schutzwürdigen Güter gestützt werden können . 

Festzuhalten ist , daß diese Kritik nicht nur für Luftschadstoffe , 

s ondern für alle sonstigen Immi ssionen , insbesondere den Lärm , 

ebenso gilt . Sons t würde die Praxis , daß der Lärm einer Anlage am 
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s chon vorhandenen Verkehrs lärm gemess sen wird und damit umso höher 

sein kann j e  stärker schon die Belästigungen durch den Straßen­

verkehr s ind , gleichsam als Rechtsgrundssatz festgeschrieben . 

Zu der in ( 2 )  getroffenen Feststellung , daß das Arbeitnehmer­

schutzgeset z , BGBI 2 3 4 /1 9 7 2 , unberührt bleibt , wäre anzumerken , 

daß es der Entwurf verabsäumt , die durch ihn erfolgten Derogierun­

gen anderer Rechtsvorschriften in einem eigenen Artikel a l s  le­

ges fugitivae zusammenzufassen . In diesem Zusammenhang sei auf die 

Konzentrationsnorm von § 27 ( 2 )  Arbeitnehmers chutzgesetz verwie­

sen . Eine expli zite Neufassung der betroffenen Bestimmungen ( hier 

etwa : § 27 ( 2 )  ArbSchG - " Eine Bewilligung nach Ahs . 1 ist nicht 

erforderlich bei Betrieben , für die durch eine andere bundesge­

setzliche Vors chri ft , insbesondere durch das Umweltschutzgesetz , 

BGBI . .  1 . . . .  , eine Bewil ligung vorgeschrieben ist . " )  wäre aus 

Gründen der Rechtsklarheit wünschenswert . 

Zu § 3 -

Gemäß § 3 ( 1 )  fal len unter den Begriff " Einwirkungen " auch Verun­

reinigungen des Bodens oder des Wassers ( besser : der Gewäs ser ) .  

Die Anlagengenehmigung i st nur zu erteilen , wenn keine wesentli­

chen nachteiligen Einwirkungen auf die Beschaffenheit des Bodens 

herbeigeführt werden (§ 5 ( 1 )  Z .  6 ) . Für die Beurtei lung der Ein­

wirkungen auf den Boden hat der BMUJF durch Verordnung Immi ssions­

grenzwerte für Bodenbelastungen nach dem Stand der medizinischen 

Wis senschaft und der sonst in Betracht zu ziehenden Wi ssenschaft 

festzulegen ( §  5 ( 2 » . Bei Überschreitung dieser Immissionsgrenz­

werte hat der Landeshauptmann einen Sanierungsplan zu erlassen ,  

der die zur Erreichung der Immi ssionsgrenzwerte innerhalb von drei 

Jahren erforderlichen Maßnahmen unter Berücksichtigung ihrer Wirk­

samkeit und Angemessenheit festzulegen hat (§ 1 5  ( 1 ) , ( 2 )) . 
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Was unter " wesentlichen nachteiligen Einwirkungen auf die Beschaf­

fenheit des Bodens " zu verstehen ist , bleibt unklar . Insbesondere 

ist das Verhältnis z u  den gemäß § 5 ( 2 )  diesbezüglic h  z u  erlas­

senden Immiss ionsgrenzwerten ungeklärt . Sind diese nur eine Beur­

teil ungsrichtlinie oder markieren sie exakt die Grenze zwischen 

wesentl icher und unwesentlicher Einwirkung ? Die Bestimmung betref­

fend den Sanierungsplan legt die zweite Aus legungsvariante nahe . 

Hinsichtlich des Sanierungsplans und den darin vorz usehenden Bo­

denschut zmaßnahmen sind die kompetenzrechtlichen Restriktionen zu 

beachten . Die Regel ung des Bodenschutzes fällt - s ieht man von in 

forstwirtschaftlicher Nutz ung stehenden Böden ab - in den Kompe­

ten zbereich der Länder . Immissions seitige Bestimmungen , wie Boden­

probennahme , Kontrolle , allfällige Schutzmaßnahmen vermag der Bun­

desgesetzgeber nicht zu regeln . Dies hieße die neue Bundeskompe­

tenz für Luftreinhaltung bzw . Immissionsschutz überfordern . Somit 

reduz ieren sich die bundesgesetzlichen Eingriff smöglichkeiten aus 

der Perspektive des Bodensch utzes auf die Summe emissions seitiger 

Maßnahmen . Damit ist die Einbeziehung von Bodenverunreinigungen in 

den Einwirkungsbegrif f  des Entwurfs allerdings überf lüs sig . 

Die Einbeziehung der Gewäs serverunreinigungen entspricht im we­

sentlichen § 7 4  ( 2 )  Z .  5 GewO , wobei dieser Tatbestand allerdings 

weiter gefaßt ist , da er j ede nachteilige Einwirkung auf die Be­

schaffenheit der Gewäs ser erfaßt , der Entwurf dagegen nur wesent­

liche nachteilige Einwirkungen auf die Beschaf fenheit der Gewäs­

ser . Da wie dort soll dies nur dann Verfahrensgegenstand sein , 

wenn keine Bewi l l igung nac h  wasserrechtlichen Vorschri ften erfor­

derlich ist . Überdies stellt § 7 4  ( 2 )  Z .  5 GewO a uf die Eignung 

einer Betriebsanlage ab , nachteilige Einwirkungen auf die Gewäs­

serbes chaffenheit herbeizuführen , wogegen nach der Formulierung 

des Entwurfs eher an projektgemäße Einwirkungen gedacht zu sein 

scheint ( " keine . . . . .  Einwirkungen . .  herbeigeführt werden 11 ) • 

Das Wasserrechtsgesetz 1 9 5 9  ( WRG ) unterstellt j eden über den Ge­

meingebrauc h hinausgehende Benutzung öffentlicher Gewässer einer 

was serrechtlichen Bewilligungspf licht ( §  9 ( 1 )  WRG ) . Es ist daher 

angesichts der engen Grenzen des Gemeingebrauchs ( vgl . § 8 ( 1 )  
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WRG ) ist mit Sicherheit davon aus zugehen , daß " wesentliche nach­

tei lige Einwirkungen auf die Beschaf fenheit der Gewässer " im Sinne 

von § 5 ( 1 )  Z .  5 des Entwurf s j edenfalls wasserrechtlich bewilli­

gungs pflichtig sind . Auch handelt es sich bei solchen keinesfalls 

um " bloß geringfügige Einwirkungen " im Sinne von § 32 ( 1 )  WRG . 

Al lenfalls könnte auf diesem Weg § 3 1a WRG partiell saniert wer­

den , da die durch diese Bestimmung vorgesehene wasserrechtliche 

Bewil ligungs pflicht für Anlagen zur Lagerung oder Leitung wasser­

gefährdender Stoffe durch die rechtswidrige , wei l  zu enge Fassung 

der dazugehörigen Durchführungsverordnung ( BGBI 2 7 5 /1 9 69 ) verengt 

ist . Es erhebt sich allerdings die Frage , ob die gemäß § 3 1a be­

wi l ligungs pflichtigen Vorhaben als " wesentliche nachtei lige Ein­

wirkungen " im Sinne von § 5 ( 1 )  Z .  5 gelten können . Da es sich bei 

solchen Pro j ekten gerade nicht um Einwirkungen im eigentlichen 

Wortsinn handelt bzw . diese durch die Bewi l ligungs pf licht ausge­

schlos sen werden sollIen , ist dies zweifelhaft . 

Anges ichts der weitges pannten Bewilligungspfl icht des WRG ist die 

Bedeutung von § 74 ( 2 )  Z .  5 GewO wohl bescheiden . Durch die Ver­

schärfung auf "wesentliche nachtei lige Einwirkungen " bringt der 

Entwurf überdies einen Rückschritt . Schließlich ist nicht aus zuma­

chen , was als wesentliche Gewässereinwirkung zu verstehen ist , da 

es an näheren Determinanten fehlt . Insgesamt ist daher die Einbe­

ziehung "wesentlicher Gewässerverunreinigungen " in den Einwir­

kungsbegri ff mangels klarer Abgrenzung zum WRG in der gegenständ­

lichen Form wenig zielführend . 

Zu der in § 3 ( 4 )  verankerten Legaldef inition der Betriebsanlage 

ist anzumerken , daß unklar ist , was unter einer " wirtschaftlichen " 

Tätigkeit zu verstehen ist . Die Erläuterungen , die insgesamt be­

dauerlicherweise allzu summarisch gestaltet s ind , führen dazu an , 

daß eine " Einnahmenerzielungsabsicht " , nicht aber die nach der 

derzeitigen Gewerberechts lage erforderliche Gewinnerzielungsab­

sicht vorliegen muß . 

Die Beschränkung auf gewerbsmäßige Tätigkeiten im Sinne von § 1 

( 2 )  GewO wäre eine unter Schutzgutaspekten nicht einsichtige Ver-
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engung der neuen Bundeskompetenz , da damit a l le Anlagen , die im 

kommunalen Bereich oder durch Vereine betrieben werden nicht er­

faßt wären . Mit " Einnahmenerzielungsabsicht " werden wohl a l le auf 

Kostendeckung ausgerichteten Anlagen erfaßt , doch i s t  es durchaus 

denkbar , daß Anlagen ohne j ede Einnahmenerzielungsabsicht betrie­

ben werden , wie z . B .  wissenschaftliche Versuchsanlagen . Die Bezug­

nahme auf " wirtschaftliche " Tätigkeiten ers cheint somit eine un­

notwendige Einschränkung des Anlagenbegrif f s , der s ich vernünfti­

gerweise auf a l le orts feste Einrichtungen , die Einwirkungen im 

Sinne des Gesetzes zu verursachen geeignet sind , erstrecken sol lte 

( vgl . auch den Anlagenbegri ff des Bundes-Immis sionss chutzgesetzes 

der Bundesrepublik Deutschland in § 2 ( 5 )  leg . cit . sowie den An­

lagenbegri ff des Schwei zer Umweltschutzgesetzes in Art 7 leg . cit . 

die beide auf die Art der Tätigkeit bewußt keinen Bezug nehmen ) .  

Zur Definition der Hausfeuerungsanlage ist anzumerken , daß indu­

strielle Anlagen zur Warmwasseraufbereitung wohl nicht als Haus­

feuerungsanlagen gelten sollten . Hier wäre eine zusätz liche Ab­

grenzung erforderlich . 

Der Lega ldefinition des Standes der Technik wohnt ein innovations­

hemmendes Element inne , da diesbezügliche Verfahren , Einri chtungen 

und Betriebsweisen " erprobt und erwiesen " sein müssen . Dies führt 

da zu , daß nur bereits am Markt etablierte und somit bereits über 

einen längeren Zeitraum verfügbare Technologien erfaßt sind . Dies 

hindert die Markteinführung neuer Technologien , da ihnen im Wege 

dieser Definition der Markt zutritt nicht erleichtert wird . Gemäß 

Art 4 der Schwei zer Luftreinhalte-Verordnung fal len auch bei Ver­

suchen erfolgreich eingesetzte und nach den Regeln der Technik auf 

andere Anlagen übertragbare Emissionsbegrenzungsmaßnahmen unter 

den Stand der Technik ( das technisch und betrieblich Mögliche ) .  

Im ( 7 )  dürfte ein Schreibfehler pas siert sein . Nicht a l s  Nachbarn 

im Sinne des Gesetzes sollen wohl gelten: 

( 1 )  Die durch das Arbeitnehmerschutzgesetz geschützten Personen 

sowie - in Ents prechung des derzeitigen Nachbarbegri ffs von 

§ 7 5  ( 2 )  GewO -
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( 2 )  Personen , die sich vorübergehend in der Nähe der Betriebs­

anlage aufhalten und nicht im Sinne des vorherigen Satzes 

dinglich berechtigt sind . 

Im übrigen deckt sich der Nachbarbegriff mit dem der GewO. 

Zu § 4 -

Die Erläuterungen zu § 4 ( 1 )  stellen fest , daß " im Unterschied zur 

geltenden Gewerbeordnung 1 9 7 3  . . .  eine absolute Genehmigungs pflicht 

für die An lagen eingeführt ( wird ) , wei l  das Abstel len auf zu er­

wartende Einwirkungen das Verfahren mit überf lüss igen Sachver­

ha ltserhebungen belastet , ohne praktische Vorteile zu bieten . "  In 

der Tat wurde damit das Erfordernis der selbständigen Beurtei lung 

der Genehmigungs pflichtigkeit durch den Anlagenbetreiber und das 

Erfordernis a llfälliger diesbezüglicher Feststellungsbescheide 

(§ 3 5 8  GewO ) wegfal len . Doch ist festzuhalten , daß die derzeit 

nach der GewO genehmigungs freien Betriebsanlagen nur eine ver­

schwindend kleine Gruppe ausmachen . 

Diesem durch die Statuierung einer " absoluten Genehmigungs pflicht " 

erzielten Zuwachs an Voll zugsklarheit steht al lerdings ein ekla­

tanter Nachtei l gegenüber: Die Herausnahme einer ganzen Gruppe von 

Betriebsanlagen durch § 4 ( 2 ) . Damit wird erstmals eine Kategorie 

genehmigungsfreier Betriebsanlagen eingeführt und dem Mißbrauch 

Tür und Tor geöf fnet . Denn was unter Einwirkungen , die " ihrer Art 

und ihrem Umfang nach nicht über das bei Haushalten übliche Ausmaß 

hinausgehen " zu verstehen ist , kann wohl kaum konkret festgelegt 

werden . Diese Bestimmung bedeutet einen Rückschritt aus der Per­

s pektive des Nachbarschutzes , da der Anlagenbetreiber die Genehmi­

gungs pf l ichtigkeit seiner Anlage nicht mehr eigenständig prüfen 

muß ( wie wichtig diese Frage ist , erhel lt auch aus dem in § 3 5 8  

GewO vorgesehenen Instrument des Feststellungsbescheides ) ,  sondern 

sich a priori auf die gesetz lich festgelegte Genehmigungs f reiheit 

seiner Anlage ( zu Recht oder zu Unrecht ) berufen kann . Aus verwal­

tungsökonomis cher Sicht ergibt sich weiters keine Entlastung , da 
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die Behörden in einer Viel zahl von Fällen angesichts von Nachbar­

beschwerden sehr wohl zu prüfen haben werden , ob es sich um eine 

genehmigungs freie Betriebsanlage im Sinne von § 4 ( 2 )  handelt. 

Dies wird auch z .B. als Vorfrage in einem Verwaltungs strafverfah­

ren betref fend den konsens losen Anlagenbetrieb zu prüfen sein ! 

Die Schaffung einer Kategorie genehmigungs freier Betriebsanlagen 

erscheint somit insbesondere unter dem As pekt der damit verbunde­

nen Möglichkeiten der Gesetzesumgehung äußerst problemati s ch . 

Hinsichtlich der Genehmigungs pflichtigkeit von Änderungen ist an­

zumerken daß die Einbeziehung der bereits genehmigten Anlage in 

die Genehmigungs pflicht , wenn sich die Änderung auch auf diese 

auswirkt ( d.h .  nunmehr auch bei dieser neue oder erhöhte Emi ss io­

nen auftreten ) ,  fehlt. 

Eine der s chmerzhaftesten Schwächen des Entwurfs aus der Sicht des 

Umweltschutzes ist die in § 4 ( 4 )  vorgesehene Typengenehmigung. 

Zwar findet sich in § 7 6  ( 1 )  GewO ein diesbezüglicher Ansatz .  Doch 

bezieht sich diese - i hrerseits kritikwürdige - Bestimmung nur auf 

" Maschinen , Geräte und Aus stattungen " ,  § 4 ( 4 )  dagegen gleich auf 

ganze Betriebsanlagen . Dem liegt die unsinnige Idee der von der 

Stange zu kaufenden Betriebsanlage zugrunde , die in der Realität 

kei ne Ents prechung findet. Betriebsanlagen können nun einmal nicht 

nach Gattungsmerkmalen in der Art von Würstelbuden zusammengefaßt 

werden. Den betroffenen Nachbarn stehen keinerlei Rechte zu ! Im 

Wege der Typengenehmigung können somit ganze Betriebsanlagen unbe­

merkt am Schutzinstrumentarium des Gesetzes " vorbeigeschleust "  

werden ! 

Der Stand der Technik , der bei der Typengenehmigung zu beachten 

ist , ist nirgendwo konkretis iert . Eine Dynamisierung der Typenge­

nehmigung nach dem j eweiligen Stand der Technik ist ebenfalls 

nicht vorgesehen. 
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Völ lig unbeantwortet bleibt auch die Frage , ob die im Entwurf hin­

sichtlich " genehmigter " Anlagen vorgesehenen sonstigen Zugri f f s ­

möglichkeiten auch auf typengenehmigte Anlagen anzuwenden s ind . 

Hins ichtlich der in § 1 4  vorgesehenen Altanlagensanierung bei 

Überschreitung von Emissionsgrenzwerten sowie dem in § 1 6  normier­

ten Ausgleichsverbund ist dies - aus dem Textzusammenhang beur­

teilt - wohl zu verneinen . Of fenbar soll sich das weitere recht­

liche Schicksal typengenehmigter Betriebsanlagen bzw . -teile auf 

die in § 4 ( 5 )  vorgesehene behördliche Überprüfung , die im übrigen 

nicht näher determiniert ist ( Prüfintervalle , Folgen bei Nicht­

übereinstimmung der kontrollierten Anlage mit der Typengenehmi­

gung ? ) ,  beschränken . 

Überdies steht diese Typengenehmigung für ganze Betriebsanlagen , 

für die es in der geltenden Rechtsordnung , soweit ers ichtlich ,  

keine Ents prechung gibt , in der al leinigen Kompetenz des Bundesmi ­

nisters für wirtschaftliche Angelegenheiten . Da die Voraussetzun­

gen für die Typengenehmigung nicht hinreichend konkretisiert sind 

( insbesondere ist auch unklar , was unter einer " Erhöhung der ört­

lichen Immis sionsbelastung " ,  die " von der Anlage ihrer Art nach " 

zu erwarten sein muß , zu verstehen ist ) hat der Bundesminister für 

wirtschaftliche Angelegenheiten de facto eine Kompetenz -Kompetenz 

hinsichtlich der Bestimmung des einem behördlichen Genehmigungs­

verfahren unterliegenden Kreises von Betriebsanlagen . 

Es wäre wüns chenswert , die vorgesehene Typengenehmigung hinsi cht­

lich ganzer Betriebsanlagen ersatz los zu streichen . Sol lte sich 

dies a l s  nicht durchsetzbar erweisen , so wäre als Mindest programm 

einer " Sanierung " dieser Bestimmung die Mitkompetenz des Bundes­

ministers für Umwelt , Jugend und Familie vorzusehen und der ein­

s chlägige Stand der Technik durch Verordnung , hinsicht lich derer 

dem Bundesminister für Umwelt , Jugend und Familie die federführen­

de Voll zugskompetenz eingeräumt werden sol lte ( vgl . auch § 5 ( 2 )  

des Entwurfs ) ,  vorzusehen . 
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Ähnlichen Einwänden begegnet § 4 ( 6 ) , der eine Typengenehmigungs­

pf licht von Hausfeuerungsanlagen bi s zu einer Brennstof fwärme­

leistung von 1 5 0  kW vorsieht . Auch hier besteht eine a lleinige 

Voll zugskompetenz des Bundesministers für wirtschaftliche Angele­

genheiten , als Genehmigungskriterium ist lediglich die Überein­

stimmung mit dem - nicht näher konkretisierten - Stand der Technik 

statuiert . 1 5 0  kW i st eine sehr hoch eingezogene Abgrenzung , wenn 

man bedenkt daß das DKEG bereits für Dampfkesselanlagen ab einer 

Brennstof fwärmeleistung von 5 0  kW eine dampfkesselrechtliche Ge­

nehmigungs pflicht vorsieht ( §  4 ( 1 )  DKEG ) . 1 0 0  kW s ind bei Dampf ­

kesselanlagen für feste oder f lüssige Brennstoffe bereits die re­

levante Grenze für die Pflicht zur Altanlagensanierung nach dem 

DKEG . 

Zu den §§ 5 ,  6 -

Bezeichnenderweise werden die i mmissionsbezogenen Genehmigungs­

kriterien von den emissions seitigen getrennt und diesen voranste­

hend angeführt . Regelungstechni sch sinnvol ler wäre die Zusammen­

fa ssung al ler Genehmigungskriterien in einem Paragraphen gewesen , 

wobei - in Übereinstimung mit der modernen Doppelstrategie des Um­

welts chut zes - die emis sions seitigen Genehmigungskriterien zuerst 

anzuführen gewesen wären und - gleichsam ergänzend - der nachge­

ordnete Immi s sionsbezug herzustel len gewesen wäre . 

Hinsichtlich der immis sionsbezogenen Genehmigungskriterien bleibt 

es bei der Monetari sierung des Umweltschutzes , da nach wie vor -

ungeachtet der weitgespannten Zieldefinition in § 1 - nur das Ei­

gentum nicht gefährdet sein darf . Wenn und insoweit s ich der Ei­

gentümer einer diesbezüglichen Gefährdung nicht widersetzt , wobei 

eine " bloße Minderung des Verkehrswerts " keinen Einwendungsgrund 

darstellt , bleibt die Umwelt ungeschüt zt . Hinsichtlich des Waldes 

bringt § 5 ( 1 )  Z .  6 wohl kaum eine einschneidende Verbesserung , da 

die Frage , was unter einer " wesentlichen nachteiligen Einwirkung " 
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auf den Pf lanzenbewuchs sowie unter dem " den natürlichen Gegeben­

heiten entsprechenden Pf lanzenbewuchs " zu verstehen ist , große 

Vol l zugsschwierigkeiten aufwirft . Eine Dif ferenzierung , etwa be­

züglich Bannwäldern einerseits und sonstigen Wäldern andererseits 

wird nicht vorgenommen . 

Was unter einer bloßen Minderung des Verkehrswerts zu verstehen 

i s t  wirft bereits de lege lata Auslegungs s chwierigkeiten auf . Das 

denkbare Ende der Verkehrswertminderung i st die Substanzzerschla­

gung . Auch hier wäre eine KlarsteIlung s innvoll . 

Hinsichtlich der Zumutbarkeitsgrenze wird auf ein gesundes , normal 

empf indendes Kind und einen gesunden , normal empfindenden Erwach­

senen abgestellt. Nun impliziert der Begri ff Kind bereits die er­

höhte Schutzwürdigkeit . Durch den Zusat z " gesundes , normal emp­

findendes "  Kind soll dies of fenbar relativiert werden. Es werden 

somit 2 Kategorien von Kindern , nämlich die gesunden und die 

" kranken , nicht normal empfindenden " geschaf fen . 

Offenbar hat man nicht den Mut , Ris ikogruppen , wie Kinder , Betag­

te , Kranke und Schwangere in die Beurteilung mit einzubeziehen . 

Das Abstel len auf ein " gesundes , norma l empf indendes "  Kind ist j e­

denfal l s  abzulehnen . 

Eine Ausnahme soll dagegen dann gelten , wenn diesbezügliche Immis­

sionsgrenzwerte erlas sen wurden ( §  5 ( 6 ) ) .  In diesem Fall haben 

die Immiss ionsgrenzwerte offenbar den Charakter einer verbindli­

chen Abgrenzung . Für die übrigen im Verordnungsweg festzulegenden 

Immissionsgrenzwerte ist dies dagegen unklar ( vgl . oben die Aus ­

führungen zu § 3 ) . 

Welchen Zweck die gemäß § 5 ( 3 )  durch den Landeshauptmann festzu­

legenden Luftgüte- und Lärmschutz zonen haben sol len , ist völ lig 

unklar . Auch wird mit keinem Wort erklärt , welche allfälligen be­

hördlichen Maßnahmen sich an derartige - fakultative - Festlegun­

gen knüpfen sol len bzw . können . 
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Schließlich muß bemängelt werden , daß das Verhalten von Kunden der 

Betriebsanlage im unmittelbaren Nahbereich derselben nicht Gegen­

stand des Genehmigungsverfahrens sein soll ( §  5 ( 5 )  letzter Satz ) .  

Damit ist es der Behörde vor allem verwehrt , dem Lärmschutz die­

nende Auflagen , etwa hinsichtlich des Verhaltens von Gästen der 

Gastgewerbebetriebe im unmittelbaren Nahbereich der Lokale , zu 

verfügen . Dies ist eine unzulässige Einschränkung des Vorsorge­

prinzips , da es damit bei der Unterstellung dieser Handlungen 

unter die örtliche Sicherheitspoli zei bleibt . 

Völ lig unverständlich ist die Fas sung von § 6 ( 1 ) , der die emis ­

sions seitigen Genehmigungskriterien festlegt . Die Erläuterungen 

vermerken geradezu euphorisch , daß § 6 " erstmals durchgehend für 

den gesamten Bereich des Anlagenrechts den Gedanken des Vorsorge­

prinzips ( verwirklicht ) " .  § 6 ( 1 )  spricht dagegen eine ganz ande­

re Sprache . Denn es sol len lediglich vermeidbare Emi ss ionen unter­

bleiben , nicht aber - wie dies das vorsorgeprinzip verlangt - die 

nach dem Stand der Technik vermeidbaren Emi ssionen . 

Unklar ist sohin , ob s ich dieses Vermeidungsgebot am Stand der 

Technik , an a llen Möglichkeiten der Technik oder aber an den ohne 

zusätz li chen technischen Aufwand , also ohne Sekundärmaßnahmen , 

j e  nach der Anlagenart zu erwartenden Emis s ionen zu orientieren 

hat . Was als vermeidbar oder nicht vermeidbar anzusehen ist , soll 

wohl im Interesse der " Flexibi lität " von Fall zu Fal l  entschieden 

werden . Damit wird die derzeitige Uneinheitlichkeit des Vol l zugs , 

etwa im Gewerberecht , zementiert . Unverständlich ist , daß der 

BMUJF im Einvernehmen mit dem BMwA durch Verordnung nach dem Stand 

der Technik Emis s ionsgrenzwerte , Bau- und Ausrüstungsvorschri ften , 

Vorschriften über die Wärmedämmung und Vorschriften über Brenn­

und Treibstoffe festzulegen hat , obwohl der Inhalt einer solchen 

Verordnung für die Genehmigungsbehörde nicht bindend sein soll . 

Damit wird die Verordnungsgebung zu einer müßigen Pflichtübung , 

die im Interesse der Verwaltungsökonomie eingespart werden sollte ! 

Die Genehmigung wird nicht ausdrücklich von der Einhaltung der 

vom Bundesmini ster für Umwelt , Jugend und Familie verordneten 
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Emi s s ions grenzwerte abhängig gemacht . Im Gegentei l !  § 6 Abs . 3 

verpf lichtet den Wirtschaftsminister , Abweichungen von der Ver­

ordnung auf Antrag zuzulas sen , wenn " auf andere Weise " in minde­

stens " gleichwertigen Ausmaß "  Vorsorge getrof fen wird . 

Auch die - zu fordernde - Dynamis ierung der Emiss ionsbegrenzung, 

insbesondere eine ents prechende Anpassungsverpf lichtung des Ver­

ordnungsgebers ist nicht vorgesehen . Da der Stand der Technik 

ohnehin kein Kriterium für die Genehmigung von Neuanlagen dar­

stel lt , ist dies a llerdings nicht gravierend . Zusammenfassend 

bleibt festzuhalten , daß die Fassung der Genehmi gungskriterien das 

Vorsorgeprinzip verfehlt . 

Zu § 7 -

Die Genehmi gung einer Betriebsanlage , deren Auswirkungen auf die 

Schutz güter im Genehmigungs zeitpunkt nicht ausreichend beurteilt 

werden können , ist insgesamt höchst problemati sch . Derartige Anla­

gen sol lten überhaupt nicht genehmigt werden , da damit ein nicht 

beurtei lbares " Restris iko " bestehen bleibt. Ins besondere die Nach­

barn von gefährlichen Anlagen werden damit zum " Exerzierfeld " 

nicht hinreichend beurteilbarer Technologien . Das zweistufige Ver­

fahren , das s ich derzeit in § 7 8  ( 2 )  GewO findet , ist somit insge­

samt in Frage zu stel len . 

Im übri gen erscheint die Befristung des Probebetriebs zu lang.  Die 

Behörde hat somit bis zu drei Jahren Zeit ( bzw . bei nicht recht­

zeitiger Entscheidung über ein Fristerstreckungsansuchen noch län­

ger ! ) ,  um die Auswirkungen der Anlage zu beurteilen . Der Probebe­

trieb sollte auf 1 Jahr begrenzt sein , wobei al lenfalls eine Ver­

längerung um 6 Monate zulässig sein sollte . 

Schließlich wäre der Probebetrieb obligatorisch vorzusehen ( vgl . 

da zu § 4 ( 1 0 )  DKEG ) . 
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Ob und inwieweit in der Praxis die Voraussetzungen einer tei lwei­

sen Betriebsbewi l ligung ( §  7 ( 3 »  tatsächlich gegeben sind ( sein 

werden ) ,  kann nicht beurteilt werden . 

§ 7 ( 4 )  bis ( 6 ) ents prechen §§ 7 8  ( 1 ) ,  ( 4 )  und 8 0  ( 4 )  GewO . 

Zu § 8 -

Zum obligatorischen Inhalt des Genehmigungsbescheids ( §  8 ( 2 )  Z .  1 

bis 4 )  ist anzumerken , daß nicht klar i st , woran sich die Vor­

schreibung von Emis sionsgrenzwerten orientieren sol l . Bewußt wurde 

nicht auf allfällige in Verordnungen gemäß § 6 ( 2 )  enthaltene 

Grenzwerte verwiesen , da der Verordnungsinhalt für die Anlagenge­

nehmigung nicht verbindlich ist . Es hängt vom guten Wi llen der 

Genehmigungsbehörde ab , ob sie die bescheidmäßig vorzuschreibenden 

Grenzwerte in Ents prechung zu den gemäß § 6 ( 2 )  ergangenen Verord­

nungen festlegt oder nicht . 

Die Meßverpflichtung nach Z .  3 orientiert sich of fenbar an § 8 ( 3 )  

DKEG . Al lerdings muß auf die wesentlich höhere Regelungsdichte des 

DKEG betreffend die Emissionsmessungen hingewiesen werden ( vgl . 

dazu § 8 DKEG ) . 

In § 2 3  der 2 .  Durchführungsverordnung zum DKEG , BGBI 2 0 9 /1 9 8 4 , 

sind bereits für Dampfkes selanlagen bis 3 0 0  kW Schornsteinhöhen 

festgelegt . 

Die so wesentlichen Bestimmungen betreffend Brenn- und Treibstof­

fe , Aus rüstung , Betriebszeiten sowie Immis s ionsmessungen stellen 

bloß einen fakultativen Bescheidinhalt dar . Die Brennstoffanforde­

rungen der 2 .  ova zum DKEG ( §§ 9 - 1 2 )  sowie die Begrenzung des 

Schwefelgehalts im Hei zöl durch Verordnung auf Grundlage der 

§§ 69 , 8 2  GewO ( BGBI 2 5 1 /1 9 8 2  idgF) sowie die Brennstoffanforde­

rungen im Luftreinhaltungs- und Öl feuerungsrecht der Länder sind 

dagegen zwingendes Recht ! 
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Die Abgrenzung der zulässigerweise zu Immi ssionsmes sungen zu ver­

pflichtenden Anlagen ist mit 25 MW Brennstof fwärmeleistung sehr 

hoch angeset zt . 

Daß angesichts des Anwachsens des Abfallaufkommens , den derzeit 

noch unterentwickelten Bemühungen um eine effiziente Abfal lvermei­

dung , die nur im betrieblichen Bereich erreicht werden kann sowie 

den Schwierigkeiten der Entsorgung Abfallvermeidungs- und -verwer­

tungsgebote nicht obligatorischer Bescheidbestandteil sind muß 

verwundern ! Dami t fehlt es an der Möglichkeit , dem Genehmigungs­

kriterium von § 6 ( 1 )  Z .  3 gerecht zu werden . Daß gemäß § 8 ( 3 )  

Z .  7 lediglich die ( Zwischen- ) Lagerung oder Behandlung der Abfälle 

im Betrieb einer - fakultativen - Festlegung durch Auflagen zuge­

führt werden können , reicht keineswegs aus ! 

Zu § 9 -

Neben den technischen Unterlagen zur Beurteilung des Pro j ektes und 

der zu erwartenden Emissionen sollte der Antragstel ler auch ver­

pflichtet werden , sich über die zu erwartenden Umweltauswirkungen 

seines Pro j ektes zu äußern . Die einzureichenden Unterlagen würden 

der Behörde damit konkrete Anhaltspunkte für die Beantwortung der 

Frage nach der Belastung der schutzwürdigen Interes sen durch die 

künftige Anlage geben und ihr damit die s chwierige Prognoseent­

scheidung erleichtern . Auch sollten umweltverträglichere Pro j ekt­

varianten dargestellt und die Schlüssigkeit der getroffenen Annah­

men durch den Antragstel ler nachgewiesen werden müssen . Es ist da­

von aus zugehen , daß niemand das Pro j ekt so gut kennt wie der Kon­

senswerber , sodaß er mit vergleichsweise geringerem Aufwand als 

die Behörde die entsprechenden Angaben ermitteln kann . Technische 

Unterlagen a llein sind j edenfalls nicht ausreichend . 
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Zu § 1 0  -

Die Zu1äss igkeit von Vorarbeiten ist grundsätzlich abzulehnen . 

Einzig aus Gründen der besseren Entscheidungs findung der Behörde 

( 3 .  Variante ) könnte die Genehmigung genau umgrenzter Vorarbeiten 

diskutiert werden . 

Zu § 1 1  -

Warum die Nachbarn das Vorliegen wesentlicher Gewässerverunreini ­

gungen ( §  5 ( 1 )  Z .  5 )  relevieren dürfen , wesentliche Luft- und Bo­

denverunreinigungen ( §  5 ( 1 )  Z .  6 )  dagegen nicht , ist nicht ein­

sichtig ! 

Unverständlich ist weiters § 1 1  ( 3 )  2 .  Satz . Es ist nicht anzuneh­

men , daß damit Nachbarn , die ( noch ) nicht Parteien sind , das Recht 

der Akteneinsicht eingeräumt werden soll ( dies wäre eine gemäß 

Art 1 1  ( 2 )  2 .  Halbsat z B-VG getrof fene Abweichung von § 1 7  AVG , 

der dieses Recht nur Parteien einräumt ) .  Wenn lediglich klarge­

stellt werden soll , daß die ParteisteIlung genießenden Nachbarn 

das Recht auf Akteneinsicht haben , so erhebt sich die Frage , wie 

die Wendung " j edenfalls bis zum Ende der Augenscheinsverhandlung " 

zu verstehen ist . Bedeutet dies eine Präklusion des Aktenein­

sichtsrechts mit Ende der Augens cheinsverhandlung? Dies scheint im 

Hinblick auf § 1 7  AVG nicht gedeckt , da das Eins ichtsrecht bis zum 

Schluß des erstinstanz lichen Verfahrens und auch im Berufungsver­

fahren offensteht . § 1 1  {3 ) 2 .  Satz bleibt unklar . 

Auch weiterhin soll es beim bloßen Anhörungs recht der Gemeinde 

bleiben ( vgl . § 3 5 5  GewO ) . Da die Gemeinde im Wege der örtlichen 

Raumplanung sowie der örtlichen Bau- und Feuerpolizei ohnehin mas ­

siv mit einschlägigen Fragen befaßt ist , sollte ihr auch Partei ­

steIlung und damit das Recht der Berufung im Genehmigungsverfahren 

nach dem Umweltschutzgesetz eingeräumt werden . Es bleibt anzumer­

ken , daß die GewO 1 9 7 3  die bis dahin gegebene ParteisteIlung der 

Gemeinde zu einem bloßen Anhörungsrecht redu zierte . 
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Die in § 1 1  ( 6 )  vorgesehene Abs prache über die Genehmigungs pf lich­

tigkeit von Betriebsanlagen wird sich insbes ondere aufgrund der 

Ausnahmeregelung von § 4 ( 2 )  ( vgl . oben ) als bedeutsam erwei sen . 

Zu § 1 2  -

Die völlige Unzulänglichkeit der Erläuterungen zum vorliegenden 

Entwurf zeigt sich auch an dieser Stelle ganz deutlich . In § 1 2  

wird eine " Umweltverträglichkeitsprüfung " ( UVP ) näher geregelt , 

die derart verkürzt ist , daß die Bezeichnung UVP hiefür irre­

führend ist . Wie diese UVP mit den Bemühungen um die Einführung 

einer Umweltverträglichkeits prüfung in Österreich , die durch 

die Erlassung der einschlägigen UVP-Richtl inie in der EG ( 8 5 /3 3 7  

EWG ) neuen Auftrieb erhalten haben , in Einklang z u  bringen ist , 

ist völl ig unklar . Es ist bekannt , daß - gleichsam als Vorgrif f  

auf eine künftige bundesgestezliche Regelung der UVP - bereits in 

der abgelaufenen Legis laturperiode ein Bürgerbeteiligungsverfahren 

angestrebt wurde ( 8 4 1  BlgNR XVI . GP ) ,  das einen integra len Be­

standteil der UVP - die Öffentlichkeitsbeteiligung - zu verwirkli­

chen beabSichtigte . Da die Beschlußfas sung in der abgelaufenen Le­

gis laturperiode nicht mehr möglich war ,  wurde in der neuen Gesetz ­

gebungs periode ein neuerlicher Versuch unternommen ( 2 4 0  BlgNR 

XVI I . GP ) .  

Die bundesgesetz liehe Regelung der UVP soll gleichsam " nachge­

reicht " werden . Ents prechende Bemühungen zur Erarbeitung eines Re­

s sortentwurfs sind im BMUJF im Gange . 

Sollen diese legistischen Bemühungen nunmehr durch eine " Minimal­

variante " in Gestalt der vorliegenden Bestimmung torpediert werden 

oder handelt es sich um einen Vorgri ff auf eine künftige bundesge­

setzlieh geregelte UVP ? 

Ein Ersatz dafür ist die vorliegende Regelung j edenfalls mitnich­

ten . Sie ist eine verkürzte " Billigversion " ,  die nur Ansätze einer 

rechtlich geregelten UVP beinhaltet . 
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Schon die Auf zählung der einer UVP unterworfenen Pro j ekte in 

§ 1 1  ( 1 )  ist völlig unzulänglich . Diesbezüglich kann auf die An­

hänge I und I I  der erwähnten EG-Richtl inie verwiesen werden , die 

in höchst detai llierter Weise die einer zwingenden ( Anhang I )  oder 

fakultativen ( Anhang I I ) UVP unterworfenen Pro j ekte auf zählen . 

Der Inhalt der Umweltverträglichkeitserklärung ist schwammig for­

muliert . Unklar ist , was mit " auf fachlicher Grundlage " gemeint 

ist . Weiters fal len unter den Begrif f  der Einwirkungen im Sinne 

des Entwurfs auch Boden- und Gewässerverunreinigungen , sodaß 

§ 1 2  ( 2 )  2 .  Satz redundant erscheint . Zu bemängeln i s t  weiters das 

Fehlen von Angaben bezüglich der Gesundheitsgefährdung bzw . mög­

lichen Belästigung im Sinne von § 5 ( 1 )  Z .  1 ,  2 .  Gleiches gilt für 

das nicht einleuchtende Verbot , vom Betreiber Angaben zur Umwelt­

situation zu fordern . 

In § 1 2  ( 4 )  fehlt es an einer näheren Eingrenzung des in Frage 

kommenden Kreises von Sachverständigen ( vgl . etwa die durch 

§ 4 ( 1 )  Z .  7 des Bundesgesetzes über die Umweltkontrolle , 

BGBl 1 2 7 /1 9 8 5 , dem Umweltbundesamt zukommende Aufgabe der Stel­

lungnahme zu Umweltverträglichkeitserklärungen ) .  Daß die Sachver­

ständigen lediglich auf Grundlage der - unzureichenden - Umwelt­

verträglichkeitserklärung gutachten dürfen , wird sich auf die Qua­

lität ihrer Gutachten negativ auswirken ! 

Eine weitere Schwäche dieser Bestimmung besteht darin , daß nicht 

klargestellt ist , ob und al lenfalls wie bzw . in welchem Umfang das 

UVP-Gutachten im weiteren Genehmigungsverfahren zu berücksichtigen 

ist . Insbesondere kann nicht beurteil t  werden , ob die Behörde wei­

tere Gutachten einholen darf oder nicht bzw . ob die Behörde an die 

Ergebnisse der gegenständlichen " UVP " gebunden ist oder nicht , 

wenn s ie binnen eines Jahres zu entscheiden hat (§ 1 1  ( 6) ;  im üb­

rigen: ab wann läuft diese Jahresfrist ? ) . 
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Zu S 13 -

Auch zur Frage der Störfälle ist zu bemerken , daß deren Regelung 

( Störfal l prävention und -abwehr ) in einem einzigen paragraphen 

äußerst summarisch ist und nicht ausreicht , eine sachgerechte Re­

gelung dieser Materie , etwa nach dem Muster der einschlägigen 

EG-Richtlinie ( 8 2 / 5 01 EWG ) , deren innerstaatliche Umset zung in der 

Bundesrepublik Deutschland durch die sog . Störfal l -Verordnung ( 12 .  

Verordnung zur Durchführung des Bundes - Immissionsschutzgeset zes ) 

erfolgt ist , zu ermöglichen . 

Leider wurde verabsäumt , die Störfallprävention zu einer eigen­

ständigen Rechts pf licht zu erheben . Sie wurde an die Erlassung 

einer diesbe züglichen Verordnung gebunden ( S  1 3  ( 4 ) ) .  Dies ist 

abzulehnen , da es Aufgabe der Anlagenbetreiber ist , s i ch mit der 

Gefahrengeneigtheit ihrer Anlage und den allenfalls erforderlichen 

Vorsorgemaßnahmen im Sinne von S 13 ( 1 )  auseinanderzusetzen . 

Die Definition eines Störfalls ist unscharf , da unklar ist , was 

unter einer " erheblichen " Überschreitung der zuläs s igen Immissio­

nen bzw . unter einer " erheblichen " Übers chreitung der zulässigen 

Emis s ionen " über längere Zeit " zu verstehen ist . Al s Störfall 

sol lte ein Abweichen vom konsensgemäßen Zustand der Anlage gelten , 

von dem eine Gefahr für Leben oder Gesundheit einer größeren Zahl 

von Mens chen , für Eigentum in großem Ausmaß oder eine erhebliche 

Gefährdung der Umwelt ausgehen kann . Die nach herrschender Lehre 

als " abstrakte " Gefährdung geltende Gefahrensituation wäre somit 

handlungsauslösend . 

Zwar ist für gefahrengeneigte Anlagen eine besondere behördliche 

Überwachung vorgesehen ( S  2 0  ( 6 ) ) ,  doch fehlt es an einer Rechts ­

grundlage für al lenfalls erforderliche behördliche Vorschreibun­

gen . 
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Zu § 1 4  -

Die Altanlagensanierung ist ebenfalls nur äußerst summarisch gere­

gelt . 

Aus Gründen der Klarheit sollte nicht bloß von " genehmigten " Anla­

gen , sondern von " vor dem Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes auf ­

grund bundes- oder landesgesetz licher Bestimmungen " genehmigter 

oder bewi l ligter Anlagen ges prochen werden . 

Bezüglich der Sanierungs standards wird auf die gemäß § 6 ( 2 )  zu 

erlassende ( n )  Verordnung ( en )  verwiesen . Damit tritt das unter As ­

pekten des Eigentums schutzes kuriose Ergebnis ein , daß bestehende 

Anlagen strengeren Anforderungen genügen müssen als vergleichbare 

Neuanlagen , da für diese der Stand der Technik kein verbindliches 

Kriterium darstellt ( vgl . § 6 ( 1 )  Z .  1 ) . 

Weiters ist hervorzuheben , daß die Altanlagensanierung des Ent­

wurfs ein " Einmal und nie wieder " darstellt . Die bestehenden Anla­

gen haben der Verordnung zu entsprechen , um dann " eingefroren " zu 

werden . Eine Dynamisierung der Altanlagensanierung , etwa nach dem 

Muster des seinerzeitigen Entwurfs zu einem " Luftreinhaltegesetz 

für Kes selanlagen " ,  ist nicht vorgesehen . Offenbar soll es für 

a l le Zeit beim ersten Sanierungs schritt bleiben ! 

Hins ichtlich der vorgesehenen Fristen ist zu konzedieren , daß 

diese im wesentlichen den in der Bundesrepublik Deutschland und 

der Schweiz vorgesehenen Sanierungs fristen ents prechen . Unbestrit­

ten s ind 5 Jahre als gleichsam ordentliche Sanierungsfrist anzu­

s ehen . Dies bestimmt etwa Art 1 0  der Schwei zer Luftreinhalte-Ver­

ordnung oder auch § 3 6  ( 2 )  der bundesdeutschen Verordnung über 

Großfeuerungsanlagen ( diese gilt für Feuerungsanlagen mit einer 

Feuerungswärmeleistung von mindestens 5 0  MW ) . 
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Die in § 1 4  ( 1 )  Z .  1 bis 3 statuierten Sanierungs fristen entspre­

chen genau den in der bundesdeutschen Techni schen Anleitung zur 

Reinhaltung der Luft ( TA-Luft ) festgelegten Fristen . Sie erschei­

nen akzeptabel . 

Al lerdings wurde vergessen , über das Emissionsniveau hinaus son­

stige Determinanten für die Bemessung der Sanierungs frist zu nor­

mieren . Insbesondere wird die Qualität der emittierten Stoffe 

nicht berücksichtigt . Anlagen , die beispielsweise kanzerogene 

Stoffe emittieren , sollten , unabhängig von der Emissionsmenge , 

der kurzen Sanierungs frist von drei Jahren unterworfen werden . 

Gleiches gilt für j ene Anlagen , bei denen die Erfül lung des für 

vergleichbare Neuanlagen gel tenden Standes der Technik nur ge­

ringe Anforderungen bedingt ( z .B . Änderung des Brennstof f ein­

satzes , der Prozeßf ührung usf ) .  In diesen Fällen sol lte es nicht 

( ausschließlich ) auf das Emiss ionsniveau der Altanlage ankommen . 

Schließlich wurde verabsäumt , die Restnutzungsdauer der Altanlage 

zu berücks ichtigen . Es wäre unsinnig ,  eine Betriebsanlage der 

Nachrüstungsverpflichtung zu unterwerfen , wenn diese in absehbarer 

Zeit stil lgelegt wird . Nach dem Muster der z itierten Großfeuerungs­

anlagenverordnung sollte die Möglichkeit vorgesehen werden , Alt­

anlagen in Abhängigkeit von deren Restnut zungsdauer erhöhte Emi s­

sionen bis zu einem zu fixierenden Endtermin zu konzedieren. Ein 

Betreiben der Anlage über den Endtermin hinaus wäre sodann unzu­

lässig. Eine solche Ausnahmeregelung hätte vorzusehen , daß der Be­

treiber der Behörde binnen angemessener Frist ( regelmäßig 1 Jahr ) 

bekanntzugeben hat , ob er die Anlage aus laufen läßt oder sich zur 

Nachrüstung entschließt . 

An der Vol l ziehbarkeit der in § 1 4  vorgesehenen Altanlagensanie­

rung bestehen überdies berechtigte Zweifel . Nach der gewählten 

Formulierung muß davon ausgegangen werden , daß die Altanlagensa­

nierung als eine selbständige Betreiberpflicht konstruiert ist . Es 

muß aber mit Nachdruck im Interesse der Praktikabilität der Altan-

(� ÖSTERRE I CHISCHES fl UNDESI NSTITU I FUR G E:SUND H E'. I T SW E S E N  

1/SN-73/ME XVII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original) 33 von 43

www.parlament.gv.at



- 3 2  -

lagensanierung und der Rechts - und Vol l zugs sicherheit gefordert 

werden , daß die Behörde einen Sanierungsauftrag zu erlassen hat . 

Um die Behördenbelastung in erträglichem Rahmen zu halten , wären 

die Betreiber der Altanlagen zu verpf lichten , binnen angemessener 

Frist ein Sanierungspro j ekt vorzulegen , an dem s ich der behörd­

liche Sanierungsauftrag orientieren könnte . Nur durch behördliche 

Vorschreibung der Sanierungsmaßnahmen ist es möglich , den Befol­

gungsgrad der Altanlagensanierung festzustellen . Wie s chwierig 

eine Altanlagensanierung ohne Festlegung der Sanierungspf licht 

durch individuelle behördliche Vorschreibung ist , zeigen die Er­

fahrungen mit den aufgrund von § 82 ( 1 )  GewO ergangenen Verordnun­

gen . Bei diesen ist bis heute strittig , ob sie unmittelbar für 

Altanlagen anwendbar s ind oder es eines Nachrüstungsbescheides be­

darf ( vgl . Stanger-Duschanek , Zur Anwendung von Verordnungen gemäß 

§ 8 2  Abs . 1 GewO 1 9 7 3  auf genehmigte Betriebsanlagen . ÖZW 1 9 8 4 / 2 , 

S .  3 5  - 4 5 ) . 

Auch für die Sanierungspflicht der Hausfeuerungsanlagen gi lt der 

Einwand der bloß einmaligen Sanierung sowie die undifferenzierte 

Festlegung einer Frist von 8 Jahren . 

Zu § 1 5  -

Die Bestimmung unter läßt die für die Erlassung des Sanierungs plans 

erforderliche Abgrenzung des " Einwirkungsgebiets " ,  in dem der Sa­

nierungs plan zum Tragen kommen soll . Diese Unterlas sung ist auch 

unter dem Blickwinkel des Erfordernisses der hinreichenden Deter­

minierung der Verwaltung problematisch . Weiters ist völ lig unklar , 

welcher Art die in § 1 5  ( 1 )  angesprochene Überschreitung " eines 

gemäß § 5 Abs . 2 festgelegten Immissionsgrenzwertes " sein muß : 

genügt ein einmaliges tlberschreiten oder müssen die tlberschreitun­

gen häufig erfolgen bzw . lange anhalten? Genügen bereits geringfü­

gige Überschreitungen oder muß es s ich um maßgebliche Überschrei­

tungen handeln? Auch diesbezüglich fehlt es an j eglicher näheren 

Festlegung . Schließlich wird auf Art und Umfang der Luftgütemes­

sungen nicht eingegangen . 
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Weiters erhebt sich auch im Zusammenhang mit der Erstellung des 

Sanierungs plans die Frage , warum die für die Immissions situation 

ursächlichen ( Groß- ) Emittenten nicht verpflichtet sein sollen , 

durch konkrete Maßnahmenvorschläge zur effizienteren Gestaltung 

des Sanierungs plans bei zutragen . 

Die Bestimmung sollte ferner gegenüber der in § 1 4  vorgesehenen 

Altanlagensanierung bes ser abgegrenzt werden . Die Fassung von 

§ 1 5  ( 5 )  läßt den Schluß zu , daß gegenüber der in § 1 4  vorgese­

henen Altanlagensanierung durch längere Sanierungs fristen und die 

Gestattung von über dem Stand der Technik liegenden Emi ssionsraten 

abgewichen werden kann ( denn auch das ist ein Abweichen " in zeit­

licher und inhaltlicher Hinsicht " ) .  Die Altanlagensanierung gemäß 

§ 1 4 , die ohnehin unzulänglich ist ( vgl . oben ) sollte als absolute 

Grenze gelten , von der nicht abgegangen werden darf . Die emissi­

onsreduzierenden Maßnahmen des Sanierungs plans im Bereich der Be­

triebsanlagen sollten daher erforderlichenfalls strenger als die 

Erfordernisse der Altanlagensanierung , niemals aber s chwächer als 

diese sein ! 

Zu § 1 6  -

Diese Bestimmung ents pricht der sog . " bubble-policy" , die eine in 

den Vereinigten Staaten im Interesse der Kostenoptimierung ent­

wickelte Sanierungs strategie darstellt . Sie bezieht sich nach dem 

US-Model l  auf bestehende Anlagen , die von den für die einzelnen 

Anlagen geltenden Emis sionsminderungserfordernissen ausgenommen 

werden können , wenn durch die in den zu einer gedaChten Blase zu­

sammengefaßten Betriebsanlagen durchgeführten Sanierungsmaßnahmen 

derselbe Emis s ionsminderungserfolg herbeigeführt wird wie bei 

Anwendung der gesetz lichen Anforderungen an j ede einzelne Anlage . 

Ein gewichtiger Einwand gegen das Blasenmodel l  ist , daß das Ganze 

nicht immer der Summe seiner Teile ent s pricht . M . a . W . : den betrof­

fenen Nachbarn einer Anlage ist es wohl kein Trost ,  wenn sie wei-
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terhin mehr Schadstoff immissionen ausgesetzt s ind ,  als es das 

Luftreinhaltungsrecht an sich zuläßt , daß zum Ausgleich dafür an 

einer anderen Anlage weitergehende Emiss ionsminderungen erfolgen . 

In Gestalt des Ausgleichsverbundes dokumentiert sich einmal mehr 

das Übergewicht ökonomischer Interes sen zu Lasten einer vorsor­

genden Luftreinhaltungs politik . 

In der bundesdeutschen TA-Luft wurde das Model l  ebenfalls veran­

kert ( 4 . 2 . 1 0 TA-Luft ) . Die TA-Luft fordert einen verglichen mit 

den " normalen " Emissionsbegrenzungserfordernissen erhöhten Sanie­

rungserfolg der Blasenpolitik . Es darf aber nur innerhalb einer 

bestimmten Frist von den allgemein festgelegten Anforderungen 

( Emis sionsgrenzwerten ) abgewichen werden . Dann gelten für alle 

Anlagen die festgelegten Emiss ionsgrenzwerte . 

Eine bedeutsame Schwäche der vorges chlagenen Fassung des Aus ­

gleichsverbundes i s t  das Fehlen des Erfordernisses der Stoffiden­

tität . Es ist unklar , was unter den " Gesamtemiss ionen der Anlagen 

des Ausgleichsverbundes " zu verstehen ist . Eine " Sa ldierung " 

unterschiedlicher Schadstoffe ist nicht durchführbar und j eden­

falls abzulehnen . Abzulehnen ist weiters die in § 1 6  ( 3 )  vorge­

sehene Möglichkeit der Auf lösung des Ausgleichsverbundes unabhän­

gig vom Stadium des Sanierungsverfahrens an den beteiligten An­

lagen . Sofern sich Betreiber zu einem Ausgleichsverbund zusammen­

gefunden haben , sol lten sie auch verpf lichtet sein , den einge­

s chlagenen Weg zu Ende zu gehen , s prich die Sanierung zu beenden . 

Erst nach Anzeige der Beendigung des Sanierungsprogramms sollte 

die Auf lösung erfolgen . Die vorgesehene Regelung unterstellt es 

dagegen der Disposition eines einzigen Betreibers , die Blase auf­

lösen zu lassen und damit erhebliche Sanierungsverzögerungen ge­

genüber der " gewöhnlichen " Altanlagensanierung zu provoz ieren , da 

dann erst bes cheidmäßige Vorschreibungen ( §  1 6  ( 3 ) ) erfolgen müs ­

sen . 
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Unklar ist s chließlich , in welchen Fäl len die Schaf fung eines Aus ­

gleichsverbunds zulässig ist ( was ist mit " Maßnahmen nach diesem 

Bundesgesetz " gemeint ? ) .  Soll der Ausgleichsverbund nur a l s  Alter­

native zu der in § 1 4  vorgesehenen Altanlagensanierung zuläs sig 

sein oder aber auch im Bereich des Sanierungsplans ( §  1 5 ) ?  

Zu § 1 7  -

In Gestalt dieser Bestimmung sollen nach den Erläuterungen die 

§§ 7 9  und 7 9a GewO integriert werden . Im wesentlichen soll die 

" bewährte Regelung " des § 7 9  der geltenden GewO übernommen werden 

( Erläuterungen , S .  7 ) . 

§ 7 9  GewO kann wohl kaum als bewährte Regelung angesehen werden . 

Dies ist umso schmerzlicher , als § 7 9  zu Recht als die " schlecht­

hin entscheidende Norm des österreichischen Umweltschut zrechts " 

( Raschauer , Umwelts chutzrecht , S .  1 6 )  gelten kann . Die derzeitige 

große Bedeutung von § 7 9  erklärt sich aus dem Fehlen einer dem 

Vorsorgeprinzip entsprechenden Altanlagensanierung auf Grundlage 

der GewO , sodaß § 7 9  einen - dafür allerdings denkbar untaugli­

chen - Ersatz darstellt . Die durch das Umweltfondsgesetz ,  

BGBI 5 6 7 / 1 9 8 3 , in die GewO eingefügte Bestimmmung von § 7 9a ist 

überdies unausgegoren und gegenüber § 79 nicht eindeutig abge­

grenzt . 

Die Kritik an der vorgeschlagenen Neufas sung ( §  1 7 ) ist a ller­

dings insofern zu relativieren , als durch die aufgrund der 

§§ 14 bis 1 6  zu veranlassenden Maßnahmen die nachträglichen 

Auf lagen an Bedeutung verlieren werden , da damit keine " ver­

steckte " Altanlagensanierung mehr betrieben werden muß . 
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Dessenungeachtet ist § 1 7  mehrfach kritikwürdig : 

o Die - auch unter wirtschaftlichen Aspekten - unglückliche Förde­

rungspraxis soll beibehalten werden . Sie wird sogar im Gesetz 

explizit verankert . Weiterhin soll dem Begrif f  der wirtschaft­

lichen Zumutbarkeit eine betriebsindividuelle Betrachtungsweise 

zugrunde gelegt werden . Daß dies strukturpolitisch , aber auch 

aus der Sicht der Anbieterindustrie von Umwelttechnologien ab­

zulehnen ist , bedarf keiner näheren Erläuterung . 

o Das Erfordernis der wirtschaftlichen Zumutbarkeit hat zur Folge , 

daß nachträgl iche Auf lagen viel fach nicht ertei lt werden können . 

In der Bundesrepublik Deutschland wurde durch eine Änderung 

des Bundes-Immiss ions schutzgesetzes der aus der Sicht der Anla­

geninhaber wesentlich strengere Grundsatz der Verhältnismäßig­

keit eingeführt ( vgl . die nunmehrige Fassung von 

§ 1 7  ( 2 )  BImschG ) . Damit wird der erforderliche Aufwand nicht 

mehr aus schließlich betriebswirtschaftlich , sondern in seinem 

Verhältni s zum erzielbaren Erfolg beurteilt . 

o Der BMUJF soll nicht mehr , wie derzeit ( §  7 9a ( 2 )  GewO ) zur An­

tragstel lung verpflichtet sein . Diese steht nunmehr in seinem 

Ermes sen . 

o Unbeantwortet bleibt weiters die so wichtige Frage der Partei­

steIlung von Nachbarn im Verfahren zur Ertei lung nachträglicher 

Auf lagen . Diese ParteisteI lung ist durch die Judikatur hin­

reichend geklärt und be jaht worden ( z . B .  VwGH , Z l . 0 4 / 3 8 3 4 / 8 0 ) .  

Besonders wichtig erscheint angesichts einschlägiger Vol l zugs ­

( oder bes ser : Nichtvoll zugs- ) erfahrungen die Einräumung eines 

aus dieser parteisteI lung erf ließenden Antragsrechts an die 

Nachbarn ( ein solches hat der VwGH bisher offenbar verneint ) .  

Dieses berechtigte Anliegen - denn nur das Antragsrecht ermög-
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licht die Geltendmachung der Entscheidungspf licht sowie eine 

allfällige Säumnisbeschwerde vor dem VwGH - soll ausgeschlos ­

sen bleiben . 

Zu beachten ist , daß das Antragsrecht des BMUJF nur in j enen 

Fäl len gegeben ist , in welchen eine über die unmittelbare Nach­

barschaft hinausgehende beträchtliche Belastung durch Luft­

s chadstoffe , Lärm oder Sonderabfälle zu vermuten ist . Dies i st 

kein probater Ersatz für ein Antragsrecht der Nachbarn , zumal es 

s ich überdies nur um ein Antragsrecht des BMUJF , nicht aber um 

eine Antragsverpflichtung handelt . 

Angesichts der - etwa in den j ährlichen Berichten der Volksan­

waltschaft eindrucksvoll dokumentierten - fallweisen Säumnis der 

( Gewerbe- ) Behörden , die erforderlichen Schritte zu setzen , ist 

das Antragsrecht des BMUJF , das diesem überdies nur in bestimm­

ten Fäl len zusteht , nur ein schwacher Tros t .  

Zu § 1 8  -

Diese Bestimmung entspricht im wesentlichen § 3 3 8  GewO . Lediglich 

die Regelung betreffend die Probennahme ( §  1 8  ( 3 ) ) ist aus führli­

cher gestaltet . 

Die vorgesehene Entschädigungspflicht des Bundes für entnommene 

Proben ist nicht einsichtig . Sie steht im Widerspruch zur üblichen 

l egistischen Praxis ,  derzufolge für entnommene Proben keine Ent­

s chädigung gebührt ( vgl . z . B .  § 4 9  ( 5 )  Chemikaliengeset z ; auch 

das Düngemittelgesetz sieht keine Entschädigungspflicht vor ) . 

Ein Regelungsfehler ist der Verzicht auf die Festlegung der Mit­

wirkungspf licht von Bundesgendarmerie bzw . Bundespoli zeibehörden 

nach dem Muster von § 3 3 6  GewO im Umweltschut zgesetz . 
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Die Weitergeltung dieser Bestimmung ( vgl . § 2 6  ( 1 »  ist für das 

neue Anlagenrecht ohne Belang . 

Zu § 1 9  -

Die Emi s sionserklärung sollte bereits in der Verordnungsgrundlage 

näher determiniert werden . 

Erfreulicherweise erstreckt s ich die Pflicht zur Abgabe einer 

Emis sionserklärung auf alle dem Gesetz unterliegenden Anlagen über 

2 MW Brennstof fwärmeleistung , somit nicht nur auf Neuanlagen . 

Zu § 2 0  -

Was unter den " genannten sons tigen Vorschriften " zu verstehen i s t ,  

muß dunkel bleiben . 

Die für alle Betriebsanlagen undifferenziert festgelegte Fri st von 

5 Jahren ist , gemes sen an der Heterogenität des Anlagenbestandes ,  

tei lweise sehr lang . Überdies handelt es s ich nicht um eine be­

hördliche Kontrolle , sondern um eigenverantwortliche Überprüfun­

gen . Abhil fe wird durch die kürzere Prüffrist bei gefahrengeneig­

ten Anlagen geschaf fen , die überdies direkt durch die Behörde zu 

kontrol lieren sind . 

Das vorgesehene Procedere ist mangelhaft . Erstens wäre es vortei l­

haft , die in Frage kommenden Sachverständigen durch Verordnung zu 

bezei chnen . Zweitens wäre der Sachverständige zu verpflichten , 

sofern der Inhaber der Betriebsanlage festgestellte Mängel binnen 

angemes sener Frist nicht ( ausreichend ) behebt , nach Ablauf der 

fruchtlos verstrichenen Behebungsfrist die Prüfbescheinigung und 

eine Darstel lung des Sachverhalts an die Behörde zu senden . 
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Schließlich fehlt es an der Möglichkeit ,  dem Betreiber die sodann 

erforderliche Mängelbehebung durch Bescheid vorzuschreiben . 

In der vorgeschlagenen muß Form an der Effi z ienz der Anlagenkon­

trol le gezweifelt werden . 

Zu § 2 1  -

Keine Bemerkungen . 

Zu § 2 2  -

Keine Bemerkungen . 

Zu § 2 3  -

Eine Aufzählung bestimmter Stof fe , deren Verbrennung unzuläs sig 

ist , könnte durchaus bereits in § 2 3  selbst erfolgen , weitere 

Ergänzungen dagegen durch Verordnung , 

Zu § 2 4  -

Ob die generelle Beschränkung auf ein zweiinstanzliches Verf ahren 

im Interesse des Umweltschut zes tunlich ist , kann nicht abs chlie­

ßend beurteilt werden . 

Unerklärlich ist die Vol l zugs zuständigkeit des BMwA gemäß § 2 4  

( 3 ) . 1 5  Jahre nach Gründung des Umweltressorts wäre es an der 

Zeit , den Vol l zug von Umweltgesetzen auch tatsächlich dem Umwelt­

res sort zuzuweisen . Die nunmehrige Ausgangslage für die Verbes-
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serung des Immissionsschutzrechts ( Bundeskompetenz ,  Schaffung 

eines umfassenden Immissions schutzgesetzes des Bundes ) ist 

eine durch j ahrelange Beharrlichkeit erkämpfte legistische Chance . 

Daß die Wahrnehmung dieser Chance durch einen vom Umweltressort ( ! )  

erarbeiteten Entwurf in eine weitgehenden Perpetuierung der der­

zeitigen Vol l zugs situation im umweltbezogenen Aufgabenbereich des 

Bundes mündet , ist sehr enttäuschend . 

In der Bundesrepublik Deutschland wurde bereits 1 9 7 4  aufgrund der 

im Jahr 1 9 7 2  geschaffenen Kompetenztatbestände für Luftreinhal­

tung und Lärmbekämpfung das Betriebsanlagenrecht aus der Gewerbe­

ordnung herausgelöst und so ein alle Anlagen umfassendes Bundes ­

Immi ssions schutzgesetz geschaffen ,  das heute vom Bundesminister 

für Umwelt , Naturschutz und Reaktorsicherheit vol l zogen wird . 

Zu § 2 5  -

Keine Bemerkungen . 

Zu § 2 6  -

Keine Bemerkungen . 

Zu § 2 7  -

In § 2 7  ( 1 ) fehlt es an der KlarsteIlung : " Bis zur Erlassung von 

verordnungen gemäß § 5 Abs . 2 hinsichtlich § 5 ( 1 )  Z .  6 " . 

Zu § 2 8  -

Die in Z .  2 vorgesehene Geldstrafe erscheint angesichts der 

Viel zahl der möglichen folgenschweren Übertretungen dieser 

Blankettstrafnorm sehr gering . 
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Zu § 2 9  -

Kein Bemerkungen . 

Zu § 3 0  -

Zu dieser aus der Sicht des Umweltschutzes unverständlichen 

Vol l zugsklausel , insbesondere § 3 0  ( 4 ) ,  vgl . die Aus führungen 

unter Punkt 1 .  
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